
MASTER-KOMPENDIUM: VERFASSUNGSRECHTLICHE GRÜNDUNGSSTATIK 
(Universal-Rechtsgrundlage) 
Einsatzzweck: Dieses Dokument dient als unantastbares Fundament und universelle 
Präambel für jeden neuen Mandantenordner. Es definiert die unumstößlichen Spielregeln 
der Verfassungsstatik, an die jede Behörde und jedes Gericht gebunden ist. 
I. Die "Betriebserlaubnis" des Rechtsstaats und die ObjektformelDie Bundesrepublik 
Deutschland bezieht ihre Legitimation ausschließlich aus der lückenlosen Gewährleistung 
der Grundrechte 1. Die architektonische und moralische Basis der gesamten Rechtsordnung 
bildet Artikel 1 Absatz 1 GG: Die Würde des Menschen ist unantastbar und bindet 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 
Abs. 3 GG) 1-3.Gemäß der vom Bundesverfassungsgericht zementierten „Objektformel“ 
(vgl. BVerfGE 1, 97; 109, 279) darf der konkrete Mensch niemals zum bloßen Objekt 
staatlichen Handelns oder zu einer reinen Verwaltungsnummer degradiert werden 3. Der 
autonome, freie Wille des Menschen ist nicht die Grenze, sondern der Grund seiner 
Selbstbestimmung (vgl. BVerfG 2 BvR 2347/15) 3. Jeder staatliche Paternalismus, der 
diesen Willen unter dem Vorwand von Fürsorge bricht, ist ein Akt verfassungswidriger 
Entmündigung 3. 
II. Die absolute Schranke: Das zwingende Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG)Wir gehen 
gemäß Art. 20 Abs. 3 GG zwingend davon aus, dass der Gesetzgeber verfassungstreu ist 4. 
Das Grundgesetz verlangt als absolute Warn- und Besinnungsfunktion für hoheitliche 
Eingriffe das Zitiergebot: Ein Gesetz muss das eingeschränkte Grundrecht unter Angabe 
des Artikels nennen 5-7. 

●​ Die fehlende Eingriffserlaubnis: Fehlt dieses Zitat in einem einfachen Gesetz (z.B. 
SGB, ZPO, OWiG, StGB, FamFG), so hat der Gesetzgeber formell und rechtlich 
bindend entschieden, dass er auf Basis dieser Norm keinen Eingriff erlaubt 4, 7-9. 

●​ Verbot des Ultra-Vires-Handelns: Wendet ein Amtswalter oder Richter ein solches 
zitatloses Gesetz dennoch als Zwangsmittel an, unterstellt er dem Gesetzgeber 
einen Eingriffswillen, den dieser formell verneint hat 4. Das Handeln entbehrt 
jeglicher Ermächtigungsgrundlage, ist ultra vires und führt zur absoluten, materiellen 
Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 7, 8, 10. Eine "Heilung durch Gewohnheit" gibt es 
seit der Zäsur des BVerfG-Urteils von 2005 (1 BvR 668/04) nicht mehr 11, 12. 

III. Völkerrechtliches Primat und Status des MenschenrechtsverteidigersDie Vertretung 
des Mandanten erfolgt nicht im Rahmen einer gewöhnlichen anwaltlichen Dienstleistung 
(welche oft auf Systemunterwerfung basiert), sondern unter dem völkerrechtlichen 
Schutzschild der UN-Deklaration über Menschenrechtsverteidiger (A/RES/53/144) 2, 13, 
14.Gemäß Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts integraler Bestandteil 
des Bundesrechts und erzeugen unmittelbar Rechte für die Bewohner des Bundesgebiets 
14. Die Ausgrenzung des rechtmäßigen Bevollmächtigten durch Behörden oder Gerichte 
(z.B. durch das Errichten einer „Hürde aus Papier“ wie dem Anwaltszwang) stellt eine 
gezielte Repressalie dar und bricht das Recht auf Zugang zur Justiz (Art. 19 Abs. 4 GG) 
sowie Art. 6 Abs. 1 EMRK 13, 15-17. Das höchste deutsche Gericht (§ 1 BVerfGG) 
akzeptiert diese Vertretungsbefugnis; instanzgerichtliche Abweichungen sind rechtsstaatlich 
unhaltbar 13. 
IV. Psychologische Unversehrtheit & Schutz vor prozessualer GewaltDie Grundrechte 
sind nicht nur juristische Normen, sondern definieren den psychologischen Referenzrahmen 
für eine angstfreie Persönlichkeitsentwicklung 18. 

●​ Kinderschutz (Art. 6 GG): Das Jugendamt hat primär eine gesetzliche 
Unterstützungspflicht (Subsidiaritätsprinzip), keine Eingriffsbefugnis 19. 



Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) ohne akute, objektiv nachweisbare Lebensgefahr 
oder „erfundene“ Gefährdungseinschätzungen sind rechtswidrig und wirken als 
schweres Bindungstrauma 20-23. Sie fördern das Parental Alienation Syndrome 
(PAS) und stellen aktive, staatlich legitimierte seelische Misshandlung dar 22, 24. 

●​ Existenzsicherung: Der Entzug der materiellen Existenz oder Sanktionen aus 
zitatlosen Normen stellen eine strukturelle Entrechtung dar, die gegen Art. 11 
ICESCR (UN-Sozialpakt) und Art. 1 GG verstößt 25-27. 

V. Digitale Formstrenge und Verbot von ScheinverwaltungsaktenSämtliche 
Kommunikation in diesem Mandat ist gemäß Art. 41 EU-GRCh, Art. 3 GG und dem 
Steuerschutzprinzip ausschließlich digital über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (eBO) zu führen 13, 28, 29. Papierzustellungen stellen eine strukturelle 
Behinderung dar, erzeugen Verzugsschäden und sind unzulässig 28, 29. Ebenso entfalten 
behördliche Schreiben ohne rechtsgültige, händische Unterschrift ("maschinell erstellt", 
"gez.") als bloße Entwürfe keinerlei Rechtskraft (Scheinverwaltungsakt) 9, 30. 
VI. Amtshaftung, Selbstdemontage und strafrechtlicher RegressJeder Amtsträger ist an 
diese Verfassungsstatik unmittelbar gebunden. Ein Berufen auf Dienstanweisungen oder 
interne Auslegungen (Ikarus-Prinzip) schützt nicht vor der Verantwortung 
(Remonstrationspflicht nach Art. 20 Abs. 4 GG) 30-32. 

●​ Privathaftung: Bei wissentlicher Fortführung grundrechtswidriger oder zitatloser 
Maßnahmen entfällt das Amtsprivileg (Art. 34 GG) und der volle persönliche Regress 
nach § 839 BGB greift 7, 9, 19, 20, 29. 

●​ Eignungsverlust: Der vorsätzliche Bruch der Verfassung ist der schriftliche Beweis, 
dass der Amtsträger nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung steht. Dies führt zur Feststellung der charakterlichen und fachlichen 
Dienstunfähigkeit (§ 9 DRiG bzw. BeamtStG) 7, 9, 33. 

●​ Strafbarkeit: Die Anwendung nichtigen Rechts gegen den Souverän erfüllt objektiv 
die Tatbestände der Rechtsbeugung (§ 339 StGB), Freiheitsberaubung (§ 239 StGB), 
Nötigung (§ 240 StGB) und Strafbarkeit durch Unterlassung (§ 13 StGB) 7, 34, 35. 

Verfügung: Dieses Master-Kompendium ist bei Eröffnung einer neuen Akte als Anlage 1 
("Verfassungsrechtliche Gründungsstatik / Souveränitäts-Direktive") fest zu hinterlegen und 
dient als unerschütterlicher Maßstab für sämtliche nachfolgenden Rügen, Klagen und 
Dienstaufsichtsbeschwerden in diesem Mandat. 
 


